
Vorkaufssatzung FlNrn. 221/3 u. 221, Gem. Teublitz 

 

 
Satzung der Stadt Teublitz über die Begründung eines 

besonderen Vorkaufsrechts (Vorkaufssatzung) 

vom 05.01.2021 

 

 

 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs – BauGB - erläßt die Stadt Teublitz 

folgende Satzung: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfaßt die Grundstücke Flurnummer-Nrn: 221/3 und 221 

jeweils in der Gemarkung Teublitz. 

 

 

§ 2 Besonderes Vorkaufsrecht 

Im Geltungsbereich dieser Satzung steht der Stadt Teublitz ein Vorkaufsrecht an 

Grundstücken nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB zu. 

 

 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Teublitz, 05.01.2021 

 

 

 

Robert Wutz 

Zweiter Bürgermeister  


